
Satzung

zum Kommunalabgabengesetz (KAG)

Satzung zur Erhebung von wiederkehrendenBeiträgen für den

Ausbau von Verkehrsanlagen

(Ausbaubeitragssatzung wiederkehrendeBeiträge)

(Stand: 01.07.2021)

Der Gemeinderat Gevenich hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der 88 2

Abs. 1, 7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgendeSatzungbeschlossen,die

hiermit bekannt gemacht wird:
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Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde Gevenich erhebt wiederkehrendeBeiträge für die Herstellung und den Ausbau

von Verkehrsanlagen nach den Bestimmungendes KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werdenfür alle Maßnahmenan Verkehrsanlagen, die der Erneuerung, derEr-

weiterung, dem Umbau oder der Verbesserungdienen, erhoben.

1. "Erneuerung"ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchba-

ren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis ge-

nügendenZustand,

2. "Erweiterung"ist jede flächenmäßige Vergrößerungeinerfertiggestellten Anlage oder deren

Ergänzungdurch weitereTeile,

3. "Umbau"ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. "Verbesserung"sind alle Maßnahmenzur Hebung der Funktion, der Änderung der Verkehrs-

bedeutungi.S. der Hervorhebungdes Anliegervorteiles sowie der Beschaffenheit und Leis-

tungsfähigkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungendieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, die

nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähigist.

(4) Die Bestimmungendieser Satzunggelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeträge nach 88 135

a-c BauGB zu erhebensind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werdennicht erhoben, wenndie KostenderBeitragserhe-

bung außer Verhältnis zu dem zu erwartenden Beitragsaufkommenstehen.

82
Beitragsfähige Verkehrsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwandfür die öffentlichen Straßen, Wege undPlätze sowie selbststän-

dige Parkflächen und Grünanlagen sowiefür selbstständige Fuß- und Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwandfür Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen mit

den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahmedes Aufwandsfür Fahrbahndecke und Fußwegbelags.

83

Ermittlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen des Gemeindegebietesbildenals einheitli-

che öffentliche Einrichtung das Ermittlungsgebiet (Plan der Abrechnungseinheit Anlage1).

Die Begründungfür die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtungist dieser Satzung

als Anlage 2 beigefügt.

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden Verkehrsanlagen

nach denjährlichen Investitionsaufwendungenin der Abrechnungseinheit nach Abs. 1 ermittelt.



Satzung der Ortsgemeinde Gevenich

84

Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise nutzba-

ren Grundstücke,die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs

zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

85

Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt 30 %.

86

Beitragsmaßstab

(1) Maßstabist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je

Vollgeschoss beträgt 10 v. H.; für die ersten beiden Vollgeschosse beträgt der Zuschlageinheitlich

20 v. H.. Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind Vollgeschosse im Sinne der Landesbauord-

nung.

(2) Als Grundstücksfläche nach Abs. 1 gilt:

1. In beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche.Ist das Grundstück nur teilweise

überplant undist der unbeplante Grundstücksteil dem Innenbereich nach $ 34 BauGB

zuzuordnen,gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks; Nr. 2 ist ggf.

entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhangbebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB), sind

zu berücksichtigen:

a) bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen,die Fläche von dieserbis zu ei-

ner Tiefe von 40 m.

b) bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen,mit dieser aber durchei-

nen eigenen Wegoderdurch einen Zugang verbundensind (Hinterliegergrundstück), die

Fläche von der zu der Verkehrsanlagehin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe

von 40 m.

c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindungdarstellen, bleiben bei

der Bestimmungder Grundstückstiefe nach a) und b) unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie liegenden

Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oderin ähnlicher Weise selb-

ständig nutzbar (Hinterbebauungin zweiter Baureihe), wird die Fläche bis zu einer Tiefe

von 80 m zugrundegelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbständig nutzbar und geht die

tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche Nutzung der innerhalb der
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Tiefenbegrenzungliegenden Grundstücksteile über die tiefenmäßige Begrenzung nach a)

und b) hinaus, so verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenzedertat-

sächlichen Nutzung.

Wird ein Grundstückjenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbegrenzungslinie

tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so verschiebtsich die Tie-

fenbegrenzungslinie zur hinteren Grenzeder tatsächlichen Nutzung.

Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzungals Sportplatz, Freibad, Festplatz,

Campingplatz, Dauerkleingarten oder Friedhof festgesetztist, die Fläche des im Geltungsbe-

reich des Bebauungsplanesliegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit

0,5. Bei Grundstücken,die innerhalb eines im ZusammenhangbebautenOrtsteiles (§ 34

BauGB) tatsächlich so genutzt werden,die Fläche des Grundstücks — gegebenenfalls unter Be-

rücksichtigung der nach Nr. 2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.“

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs.1 gilt:

1, Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl der Vollge-

schosse zugrundegelegt.

Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplannicht die Zahl der Vollgeschosse, sondern eine

Baumassenzahl festgesetztist, gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl.Ist

auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt, dafür aber die Höheder baulichen Anlagenin

Form der Trauf- oder Firsthöhe,so gilt die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Trauf- oder First-

höhe.Sind beide Höhenfestgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebau-

ungsplan keine Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der

Dachhaut mit derseitlichen Außenwand. Die Höheist in der Gebäudemitte zu messen. Bruch-

zahlen werdenauf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

Soweit kein Bebauungsplan besteht,gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen

Vollgeschosse;ist ein Grundstück bereits bebaut undist die dabeitatsächlich verwirklich-

te Vollgeschosszahl höherals die in der näheren Umgebung,soist die tatsächlich verwirk-

lichte Vollgeschosszahl zugrundezu legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei Vollgeschossen.

Diesgilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oderindustriellen Zwecken

odereiner freiberuflichen Nutzungdienen,entsprechend.

Istnach den Nummern 1-3 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die tatsächlich vor-

handene Traufhöhegeteilt durch 3,5 anzusetzen, wobei Bruchzahlen auf ganze Zahlen auf-

und abzurundensind. Als Traufhöhegilt der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut mit

der seitlichen Außenwand. Die Höheist in der Gebäudemitte zu messen.

Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzungfestgesetztist oder die

außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden(z.B. Sport-, Fest- und

Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener Bebauungdie tatsächliche Zahl

der Vollgeschosseangesetzt, in jedem Fall mindestens jedoch ein Vollgeschoss.
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6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oderStellplätze errichtet werden dürfen,gilt die

festgesetzte Zahl der Geschosse oder, soweit keine Festsetzungerfolgtist, die tatsächliche

Zahl der Garagen- oderStellplatzgeschosse, mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, wer-

denzur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie be-

stehenfür

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wennin der Satzung Bestimmungenüberdas zu-

lässige Nutzungsmaßgetroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungenüberdas zulässige

Nutzungsmaßenthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenenodersich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse

gilt, wennsie höherist als die Zahl der Vollgeschosse nach den vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von Vollgeschossen

zulässig oder vorhanden,gilt die bei der überwiegenden Baumasse vorhandeneZahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten wird die nach den vorstehenden

Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v.H. erhöht. Diesgilt entspre-

chendfür ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstückein

sonstigen Baugebieten.Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten

Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhensich die

Maßstabsdaten um 10 v.H..

87

Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach § 13 dieser Satzung verschonten Verkehrsanlage er-

schlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren Verkehrsanlage(n) der Abrechnungs-

einheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer gewichteten Grundstücksfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzungnach $ 6

Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung,gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die sich überschneiden-

den Grundstücksteile.

88
EntstehungdesBeitragsanspruches

DerBeitragsanspruchentsteht mit Ablauf des 31. Dezemberfür das abgelaufeneJahr.

89
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes könnenvonder Gemeinde Vorausleistungen auf

wiederkehrende Beiträge erhoben werden.
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(2) Die Vorausleistungen werden nachder voraussichtlichen Beitragshöhefür das laufende Jahr

bemessen.

§ 10

Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrenderBeiträge kann jederzeit für einen Zeitraum vonbis zu 10 Jahren

vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu erwartenden Kostenentwick-

lung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrundegelegt.

811

Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldnerist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer

oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückesist.

(2) MehrereBeitragsschuldner sind Gesamtschuldner.

812

VeranlagungundFälligkeit

(1) Die wiederkehrendenBeiträge und die Vorausleistungen darauf werdendurchschriftlichen

Bescheid festgesetzt und 3 Monate nach BekanntgabedesBeitragsbescheidesfällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält:

1. die BezeichnungdesBeitrages,

2. den NamendesBeitragsschuldners,

3. die Bezeichnung des Grundstückes,

4. den zu zahlendenBetrag,

5 die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des

Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagennach dieser Satzung,

6. die Festsetzung desFälligkeitstermins,

7. die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und

8. eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch besonderen

Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden.
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Übergangs- bzw. Verschonungsregelung

(1) Gemäß $ 10a Abs. 6 KAG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich $ 7 Absätze 1 und 2

dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrendenBeitrages berücksichtigt und bei-

tragspflichtig werden, nach

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,

b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,

c) 10 Jahren beiHerstellung des Gehweges,

d) 5 Jahren beiHerstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten Veranlagungenfür Grunder-

werb, Straßenoberflächenentwässerungskosten oderandererTeilanlagen.

Die Übergangsregelung bei Maßnahmennach den Buchst.a) bis d) gilt auch bei der Erneuerung,

der Erweiterung, dem Umbau undder Verbesserung von Verkehrsanlagen. Erfassen eine oder

mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition der unter den Buchsta-

ben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nichtstatt; es gilt dann die jeweils erreichte höhe-

re Verschonungsdauer.

Die Übergangsregelungbeginnt jeweils zu dem Zeitpunkt, in dem die sachlichen Beitragspflichten

für die Erschließungsbeiträge nach dem BauGBbzw.für die Ausbaubeiträge nach dem KAGent-

standensind.

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. Erschließungsver-

träge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauerauf 20 Jahre festgesetzt. Die

Übergangsregelunggilt ab dem Zeitpunkt, in dem Prüfung der Abrechnungdervertraglichen Leis-

tung und die Widmungder Verkehrsanlageerfolgt sind.

814

Öffentliche Last

Der wiederkehrendeStraßenausbaubeitragliegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.

815

In-Kraft-Treten

Diese Satzungtritt zum 01.01.2024in Kraft.

Soweit Beitragsansprüche nach vorhergehendenSatzungen entstandensind, bleiben diese hiervon

unberührt und es gelten insoweit für diese die bisherigen Regelungen weiter.

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von einmaligen Beiträgen der Ortsgemeinde

Gevenich vom 16.03.2006 ab diesem Zeitpunkt außer Kraft.

  (Walter Brauns)

Ortsbürgermeister


